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wäre dann auch die Möglichkeit vorauszusehen, dass die Gesandtschaft ihren 
Hauptsitz eventuell in Peking hätte und in Japan nur mehr formell akkreditiert 
wäre, während dann in Yokohama ein Handelskonsul die laufenden Konsularge- 
schäfte besorgen würde.

Der Umstand dass, wie wir hören, Ihr Departement das Verhältnis zu Hrn. 
Winteler als Handelsagenten in Shanghai zu lösen gedenkt3, wäre ein Grund 
mehr, die Frage unserer Vertretung in China wieder an die Hand zu nehmen. 
Wir möchten Sie daher bitten, sich über unsere Anregungen zu äussern, wobei 
wir bemerken, dass wir uns durch unsere betreffenden Gesandtschaften bei den 
Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Englands erkundigen, ob letztere 
geneigt wären, den Schutz unserer Landsleute durch ihre Konsuln auch dann zu 
übernehmen, wenn wir eine eigene Gesandtschaft in Peking unterhielten.
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3230. Verkauf von amerikanischem Weizen

Militärdepartement. Antrag vom 30. Juni 1914

Die vom Oberkriegskommissariat bestellten Experten empfehlen, die günstige 
Lage des Marktes auszunützen und den amerikanischen Weizen der Militärver
waltung zu verkaufen, in der Voraussicht einer guten Ernte im nächsten Herbste 
und niedrigerer Preise für den Ankauf neuen Weizens, namentlich südrussischer 
Herkunft, dessen Lagerung, weil einfacher, geringere Kosten verursacht. Das 
Oberkriegskommissariat hat diese Frage allseitig, auch besonders vom Stand
punkte der Kriegsbereitschaft aus, geprüft und es gelangt zum Schlüsse, dass der 
Vorschlag der Experten, der, vom reinen Handelsstandpunkte aus betrachtet, 
vorteilhaft erscheint, zu berücksichtigen sei.

Es wird daher auf Grund der Darlegungen des Militärdepartementes antrags- 
gemäss beschlossen:

Unter dem Vorbehalte, dass die politischen Verhältnisse nicht ein Ausseracht- 
lassen der kommerziellen Erwägungen erheischen werden, wird das Militärde
partement ermächtigt, 340 Wagen amerikanischen Weizens auf erfolgte Aus
schreibung hin zu folgenden Preisen zu verkaufen: für Kansas Fr. 2 2 - ,  für 
Manitoba Fr. 22.50, und für Montana Fr. 22.75 franco Stationen1.

1. A m  29. Juli 1914 beschloss der Bundesrat auf Antrag des Generalstabschefs vom gleichen Tag,
1500-2000 Wagen Weizen à 10 Tonnen zu kaufen, um die Vorräte von 2271 Wagen auf die
vorgesehenen 4000 Wagen zu erhöhen (E 1004 1/257).
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Aufzeichnung des Sekretärs des Politischen Departementes, Ch. Bourcart 

handschriftlich Bern, 31. Juli 1914. Mündlich

Der Deutsche Gesandte wünschte den H. Bundespräsidenten zu sprechen, um ihm zu sagen, dass er 
sich wegen Freilassung der Getreidesendungen nach der Schweiz verwendet habe. Indem er betont, 
dass die Verabredungen2 in vollem Umfange bestehen bleiben, bemerkt er indessen, dass die 
Besprechungen noch zu keinen endgültigen Abmachungen geführt hatten und dass noch manche 
Einzelheiten zu regeln wären, was allerdings in der jetzigen Lage in summarischer Weise geschehen 
könne. Es müsse auch daran festgehalten werden, dass nur Getreidelieferungen für den eidg. Staat die 
besprochenen Vergünstigungen gemessen sollen und dass die freie Durchfahrt nach der Schweiz erst 
nach Ablauf der Mobilisationsperiode gewährleistet werden könne3.

2. Nach dem Krieg wollte das Politische Departement im Zusammenhang mit den von Dunant 
aufgeworfenen Fragen (Nr. 406 Anm. 2) von Bourcart erfahren, wo sich die Akten zu diesen 
Verhandlungen befinden: Wir finden auch keinerlei Aktenstücke über gleichartige Vereinbarungen 
mit Deutschland, wobei ich in der Annahme sicher nicht fehlgehe, dass ähnliche Verhandlungen 
über unsere Getreideversorgung auch nach der ändern Seite stattgefunden haben. Es liegt uns 
begreiflich sehr viel daran, den Verbleib dieser wichtigen Aktenstücke ausfindig zu machen (EPD  
an Minister Bourcart in Wien, 20. Juni 1922, E 2001 (B) 3, Archiv-Nr. 71). Bourcart konnte die 
gewünschte Auskunft nicht geben. Aus den Verhandlungen von 1914 erhalten gebliebene Aufzeich
nung, siehe Annex.
3. Zu den militärischen Absprachen, die in dieser Zeit stattgefunden haben sollen, siehe die 
Nachkriegsenquêten in Bd. 7.2.
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Antrag des Vorstehers des Departementes des Innern, F. L. Calonder,
an den Bundesrat

Kopie Bern, 3. Juli 1914
Rheinschiffahrt

Schlussfolgerungen

1. Die freie Rheinschiffahrt bis ins Meer, die auch die Gleichbehandlung mit 
Bezug auf alle Schiffahrtseinrichtungen in sich schliesst, ist für die Schweiz nicht 
nur volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung, sondern sie bringt der Schweiz 
auch eine nicht zu unterschätzende Stärkung in politischer Beziehung (grössere 
Unbhängigkeit vom Ausland bei der Verproviantierungsfrage in Friedens- und 
Kriegszeiten). Die Schweiz muss darnach trachten, dass ihr dieses Recht, das ihr 
nach der herrschenden Auffassung schon nach allgemeinen völkerrechtlichen 
Grundsätzen zusteht, auch staatsvertraglich für alle Zeiten eingeräumt und 
genauer umschrieben wird. Es ist das eine conditio qua non für die Beteiligung 
der Schweiz an den Kosten der Verbesserung der Rheinschiffahrt.

1. Ausführlicher Bericht über den Stand der Rheinschiffahrtsangelegenheit.
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